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Lageplan

Rotenburg (Wümme), Stadt Rotenburg, 11
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Aufstellungsbeschluss

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Rotenburg (Wümme) hat in
seiner Sitzung am __.__.2021 die Aufstellung des
Bebauungsplanes Nr. 125 von Rotenburg - Nagelschmiedsweg
Süd - beschlossen.
Der Aufstellungsbeschluss wurde gemäß §2 Abs.1 BauGB am
__.__.2021 ortsüblich bekannt gemacht.

Rotenburg (Wümme), den __.__.2021

    .................................................
    Der Bürgermeister

Planunterlage

Kartengrundlage:        Liegenschaftskarte
Maßstab:             1:1000
                                   „Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der

    Niedersächsischen Vermessungs- und
    Katasterverwaltung, 2021"

Herausgeber:     Landesamt für Geoinformation und  Land-
                                   vermessung  Niedersachsen (LGLN)
                                   Regionaldirektion Otterndorf
                                   - Katasteramt Rotenburg -

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatas-
ters und weist die städtebaulich bedeutsamen baulichen Anlagen
sowie Straßen, Wege und Plätze  mit Stand vom 11.02.2021
vollständig nach.
Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen
Anlagen geometrisch einwandfrei. Die Übertragbarkeit der neu zu
bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich.

Scheeßel, den ........................

                  Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur

    .....................................................
    (Unterschrift)

Planverfasser

Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 125 von Rotenburg
 - Nagelschmiedsweg Süd - wurde ausgearbeitet durch das Büro:

MOR GBR
SCHEESSELER WEG 9
27356 ROTENBURG (WÜMME)

Rotenburg (Wümme), den __.__.2021

    .....................................................
    Planverfasser

Stadt
Rotenburg (Wümme)

Bebauungsplan
Nr.125 von Rotenburg

-Nagelschmiedsweg Süd-
als Bebauungsplan der Innenentwicklung gem. §13 a BauGB

Entwurf
Entwurf zur  Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB

sowie zur Beteiligung der Behörden gem. § 4 Abs. 2 BauGB
Stand: 11. März 2021

M 1: 1.000

Öffentliche Auslegung

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Rotenburg (Wümme) hat in
seiner Sitzung am __.__.2021 dem Entwurf des Bebauungsplanes
Nr. 125 von Rotenburg  - Nagelschmiedsweg Süd - und der
Begründung zugestimmt und die öffentliche Auslegung gemäß § 3
Abs. 2 BauGB beschlossen.
Ort und Dauer der Auslegung wurden am __.__.2021 ortsüblich
bekannt gemacht.
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 125 von Rotenburg
 - Nagelschmiedsweg Süd - mit der Begründung  hat vom
__.__.2021 bis __.__.2021 gem. § 3 Abs. 2 Bau GB öffentlich
ausgelegen. Den betroffenen Trägern öffentlicher Belange  wurde
mit Anschreiben vom __.__.2021  Gelegenheit zur Stellungnahme
gegeben.

Rotenburg (Wümme), den __.__.2021

    ......................................................
               Der Bürgermeister

Satzungsbeschluss

Der Rat der Stadt Rotenburg (Wümme) hat den Entwurf des
Bebauungsplanes Nr. 125 von Rotenburg - Nagelschmiedsweg
Süd - nach Prüfung aller eingegangenen  Stellungnahmen gemäß
§ 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am __.__.2021 als Satzung
(§10 BauGB)  beschlossen.

Rotenburg (Wümme), den __.__.2021

    ......................................................
                          Der Bürgermeister

Inkrafttreten

Der Beschluss des Bebauungsplanes Nr. 125 von Rotenburg
 - Nagelschmiedsweg Süd - ist gemäß § 10 Abs. 3 BauGB am
__.__.2021 im Amtsblatt des Landkreises Rotenburg (Wümme)
bekannt gemacht worden.
Der Bebauungsplan Nr. 125 von Rotenburg - Nagelschmiedsweg
Süd - ist damit am __.__.2021 rechtsverbindlich geworden.

Rotenburg (Wümme), den__.__.2021

    ......................................................
   Der Bürgermeister

Verletzung von Vorschriften

Innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des
Bebauungsplanes Nr. 125 von Rotenburg - Nagelschmiedsweg
Süd - sind die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften,
die Verletzung von Vorschriften über das Verhältnis des
Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und Mängel
des Abwägungs- vorganges beim Zustandekommen des
Bebauungsplanes nicht geltend gemacht worden.

Rotenburg (Wümme), den__.__.____

    ......................................................
   Der Bürgermeister

 2021Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der
Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung
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Planzeichenerklärung
Es gilt die Baunutzungsverordnung in der Fassung vom 21.11.2017.

Präambel
des Bebauungsplanes Nr. 125 von Rotenburg

- Nagelschmiedsweg Süd -

Auf Grund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB),

sowie der §§ 10 und 58 des Niedersächsischen  Kommunalverfassungsgesetzes

(NKomVG) hat der Rat der Stadt Rotenburg (Wümme) diesen Bebauungsplan

Nr. 125 von Rotenburg "Nagelschmiedsweg Süd" bestehend aus der

Planzeichnung, den nebenstehenden textlichen Festsetzungen in seiner Sitzung

am __.__.2021 als Satzung beschlossen.

Rotenburg (Wümme), den __.__.2021

                                             ................................................

                                                    Der Bürgermeister

Textliche Festsetzungen
1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB und § 4 BauNVO)

Im allgemeinen Wohngebiet sind die in § 4 Abs. 3 Nr. 4 und 5 der BauNVO genannten
Ausnahmen (Gartenbaubetriebe und Tankstellen) nicht Bestandteil des Bebauungsplans.

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §19 Abs. 4 Satz 3
BauNVO)

Die zulässige Grundflächenzahl (GRZ) darf durch die Grundflächen von Stellplätzen und
Garagen mit ihren Zufahrten bis zu einer GRZ von 0,6 überschritten werden.

3. Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO)
In der offenen Bauweise (o) sind Gebäude mit seitlichem Grenzabstand und einer Länge
von maximal 50 m zulässig.

4. Überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 Abs.1) Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO)
Garagen, Carports und Nebenanlagen im Sinne des §14 (1) BauNVO, die Gebäude sind,
müssen einen Abstand von 5,00 m zur festgesetzten Straßenbegrenzungslinie der Straße
„Nagelschmiedsweg“ einhalten.

5. Höhe baulicher Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 16 u. 18 BauNVO)
Festgesetzt wird eine maximale Firsthöhe von 12,50 m. Als Bezugshöhe gilt der in der
Planzeichnung festgesetzte Höhenfestpunkt mit einer Höhe von 21,79 m üNN.
Die maximal zulässige Höhe kann durch Solarkollektoren, Photovoltaikanlagen, Antennen,
Schornsteine und Belüftungsanlagen sowie sonstige untergeordnete Dachaufbauten
überschritten werden.

Örtliche Bauvorschriften (gem. § 84 NBauO)
1. Geltungsbereich

Nachstehende örtliche Bauvorschriften gelten für den Geltungsbereich des
Bebauungsplanes BP Nr. 125 von Rotenburg - Nagelschmiedsweg Süd- .

2. Dächer (gem. § 84 Abs. 3 Nr. 1 NBauO)
2.1. Dachneigung

Für die Hauptdachflächen der Hauptbaukörper sind nur geneigte Dächer mit einer
Dachneigung von  mind. 15 Grad zugelassen.
Die Vorschriften zur Dachneigung gelten nicht für Garagen, Carports und Nebenanlagen i.
S. d. §14 BauNVO.

3. Berücksichtigung örtlicher Bauvorschriften
Gemäß § 80 Abs. 3 NBauO handelt ordnungswidrig, wer der örtlichen Bauvorschrift
vorsätzlich oder fahrlässig zuwiderhandelt. Ordnungswidrigkeiten können gem. § 80 Abs. 5
NBauO mit einer Geldbuße geahndet werden.

Hinweise
1. Ur- und frühgeschichtliche Bodenfunde

Ur- und frühgeschichtliche Bodenfunde, die im Zuge von Bau- und Erdarbeiten gemacht
werden, sind unverzüglich der Unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises Rotenburg
(Wümme), mitzuteilen. Maßnahmen, die zur Beeinträchtigung oder Zerstörung von
Fundstellen führen, sind zu unterlassen.

2. Altablagerungen
Treten bei Bau- und Erdarbeiten Hinweise auf Altablagerungen oder Altstandorte (bzw.
schädliche Bodenveränderungen) zu Tage, so ist unverzüglich der Landkreis Rotenburg
(Wümme), Amt für Wasserwirtschaft und Straßenbau, Hopfengarten 2, 27356 Rotenburg
(Wümme) zu benachrichtigen und die weiteren Arbeiten sind bis auf Weiteres einzustellen.

3. Baugrundstücke
Es wird darauf hingewiesen, dass die nicht überbaubaren Flächen von Baugrundstücken
gem. § 9 Abs. 2 NBauO zu begrünen sind und nicht versiegelt werden dürfen. Die flächige
Abdeckung von gärtnerisch anzulegenden Flächen mit Mineralstoffen, wie Steinen, Kies
o.ä. ist daher unzulässig.

4. Wasserschutzgebiet
Das Plangebiet liegt in der Wasserschutzzone III A. Die Verordnung des Landkreises
Rotenburg (Wümme) über die Festsetzung des Wasserschutzgebietes Wasserwerk
Rotenburg ist zu beachten.

5. Standort für Abfallbehälter und Wertstoffe
Abfallbehälter und Wertstoffe sind zu den jeweiligen Abholterminen an der Straße
„Nagelschmiedsweg“ bereitzustellen. Hierfür sind entsprechende Aufstellmöglichkeiten
vorzuhalten, die den Verkehr nicht beeinträchtigen.

1. Art der baulichen Nutzung

Allgemeine Wohngebiete
(§ 4 BauNVO)

2. Maß der baulichen Nutzung

WA 0,4

o II

FH 12,50 m

Nutzungsschablone
Art der Festsetzung: WA
GRZ, dezimal: 0,4
Bauweise: o
Vollgeschosse als Höchstmaß: II
Firsthöhe als Höchstmaß: FH 12,50 m

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

Baugrenze
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO)

4. Verkehrsflächen

Straßenverkehrsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Straßenbegrenzungslinie
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

5. Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

vorhandene Gebäude mit Nebengebäuden

Bemaßung in Metern
vorhandene Grundstücksgrenzen

Flurstücksnummer

6.  Kenzeichnungen ohne Normcharakter

122/28

3

34

Geltungsbereich des BP Nr. 125
- Nagelschmiedsweg Süd-

Höhenfestpunkt  (21,79 m ü.NN)
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 2021Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der
Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung
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